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B R E M I S C H E  B Ü R G E R S C H A F T  Drucksache 20/1143 
Landtag 02.11.21 
20. Wahlperiode  

Mitteilung des Senats vom 2. November 2021 

Entwurf des Zweiten Staatsvertrags zur Änderung medienrechtlicher Staatsverträge 
(2. Medienänderungsstaatsvertrag) 

Der Senat überreicht der Bürgerschaft (Landtag) den Entwurf eines Zweiten 
Staatsvertrags zur Änderung medienrechtlicher Staatsverträge (2. Medienän-
derungsstaatsvertrag) mit der Bitte um Kenntnisnahme unter Hinweis auf die 
geplante Staatsvertragsunterzeichnung beginnend mit dem 9. Dezember 2021 
und ermächtigt den Präsidenten des Senats, diesen zu unterzeichnen. Die Ge-
setzesbegründung wird derzeit noch erstellt. 

Der Entwurf des 2. Medienänderungsstaatsvertrags beinhaltet Änderungen im 
Medienstaatsvertrag und Jugendmedienschutz-Staatsvertrag. Der Staatsver-
trag dient dazu, den Ausbau barrierefreier Medienangebote auch über die Um-
setzung der AVMD-Richtlinie hinausgehend zu stärken. Ferner werden der 
European Accessibility Act (EAA), soweit dieser den Medienstaatsvertrag be-
trifft, umgesetzt und redaktionelle Anpassungen am Medienstaatsvertrag und 
Jugendmedienschutz-Staatsvertrag vorgenommen. 

Finanzielle Auswirkungen sind für das Land Bremen mit dem im Rahmen der 
Vorabunterrichtung zugeleiteten Staatsvertragsentwurf nicht verbunden. 

Der Entwurf des Zweiten Staatsvertrags (2. Medienänderungsstaatsvertrag) ist 
als Anlage beigefügt. 
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Zweiter Staatsvertrag 

zur Änderung medienrechtlicher Staatsverträge 

(Zweiter Medienänderungsstaatsvertrag) 

ENTWURF 

(Beschlussfassung der MPK vom 22. Oktober 2021) 

Das Land Baden-Württemberg, 

der Freistaat Bayern, 

das Land Berlin, 

das Land Brandenburg, 

die Freie Hansestadt Bremen, 

die Freie und Hansestadt Hamburg, 

das Land Hessen, 

das Land Mecklenburg-Vorpommern, 

das Land Niedersachsen, 

das Land Nordrhein-Westfalen, 

das Land Rheinland-Pfalz, 

das Saarland, 

der Freistaat Sachsen,  

das Land Sachsen-Anhalt, 

das Land Schleswig-Holstein und  

der Freistaat Thüringen 

schließen, zugleich zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2019/882 des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 17. April 2019 über die Barrierefreiheits-
anforderungen für Produkte und Dienstleistungen, nachstehenden Staats-
vertrag:  

Artikel 1 

Änderung des Medienstaatsvertrages 

Der Medienstaatsvertrag vom 14. bis 28. April 2020 wird wie folgt geändert: 

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 

a) Die Angabe zu § 21 wird wie folgt gefasst: 

„§ 21 (aufgehoben)“. 

b) Nach der Angabe zu § 99 werden folgende Angaben eingefügt: 

„5. Unterabschnitt 

Dienste, die den Zugang zu audiovisuellen Mediendiensten ermöglichen 

§ 99a Barrierefreiheitsanforderungen, grundlegende Veränderungen und un-
verhältnismäßige Belastungen 

§ 99b Konformitätsvermutung, Mitteilungspflichten 

§ 99c Informationspflichten 

§ 99d Verbraucherschutz 

§ 99e Satzungen und Richtlinien, Berichtspflichten“. 

c) In der Angabe zu § 103 wird das Wort „Weiterverbreitung“ durch die 
Wörter „Freie Verbreitung“ ersetzt. 
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d) Nach der Angabe zu § 111 wird folgende Angabe eingefügt: 

„§ 111a Berichtspflichten“. 

e) Nach der Angabe zu § 121 wird folgende Angabe eingefügt: 

„§ 121a Übergangsbestimmung für Dienste, die den Zugang zu audiovisuellen 
Mediendiensten ermöglichen“. 

2. § 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 3 Nummer 2 Buchstabe b) wird das Wort „sendungsbezoge-
ner“ durch das Wort „programmbezogener“ ersetzt. 

b) In Absatz 3 Nummer 2 Buchstabe c) wird das Wort „sendungsbezoge-
nen“ durch das Wort „programmbezogenen“ ersetzt. 

c) In Absatz 8 werden die Wörter „gilt dieser Staatsvertrag“ durch das 
Wort „gelten“ ersetzt und nach dem Wort „Benutzeroberflächen“ die 
Wörter „die besonderen Bestimmungen des 2. und 3. Unterabschnitts 
des V. Abschnitts“ eingefügt. 

d) Absatz 9 wird wie folgt geändert: 

aa) Nach Satz 2 wird folgender Satz 3 eingefügt: 

„Sie übermitteln die Liste den nach § 111a zuständigen Behör-
den.“ 

 bb) Der neue Satz 4 wird gestrichen. 

3. § 2 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 3 werden die Angabe „§ 3 Nummer 24“ durch die 
Angabe „§ 3 Nummer 61“ und die Angabe „§ 3 Nummer 25“ durch 
die Angabe „§ 3 Nummer 63“ ersetzt, sowie die Worte „über Tele-
kommunikationsnetze“ gestrichen. 

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) In Nummer 15 werden die Wörter „die textlich, bildlich oder 
akustisch vermittelte Übersicht“ durch die Wörter „ein Teleme-
dium, das eine textliche, bildliche oder akustische Übersicht ver-
mittelt“ ersetzt. 

bb) Folgende Nummern 30 und 31 werden angefügt: 

„30. ein barrierefreies Angebot ein Angebot, das für Menschen mit 
Behinderungen in der allgemein üblichen Weise, bei Nutzung behin-
derungsbedingt notwendiger Hilfsmittel, nach dem jeweiligen Stand 
der Technik ohne besondere Erschwernis und möglichst ohne fremde 
Hilfe auffindbar, zugänglich und nutzbar ist, 

31. ein Dienst, der den Zugang zu audiovisuellen Mediendiensten er-
möglicht, ein Telemedium, das genutzt wird, um Fernsehprogramme 
und fernsehähnliche Telemedien sowie alle bereitgestellten Funktio-
nen, die auf die Umsetzung von Maßnahmen zurückgehen, die getrof-
fen werden, um diese Angebote nach §§ 7 und 76 zugänglich zu 
machen, zu ermitteln, auszuwählen, Informationen darüber zu erhal-
ten und diese Angebote anzusehen; einschließlich elektronischer Pro-
grammführer.“ 

4. In § 3 Satz 2 wird der Punkt am Ende durch die Wörter „und dürfen dem 
Abbau von Diskriminierungen gegenüber Menschen mit Behinderungen 
nicht entgegenstehen.“ ersetzt. 

5. In § 4 Absatz 2 wird das Wort „EG-Verbraucherschutzdurchsetzungs-
gesetzes“ durch das Wort „EU-Verbraucherschutzdurchführungsge-
setzes“ ersetzt, sowie die Wörter „des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 10. März 2010 zur Koordinierung bestimmter Rechts- und Ver-
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waltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Bereitstellung audiovi-
sueller Mediendienste (Richtlinie über audiovisuelle Mediendienste) (ABl. 
L 95 vom 15. April 2010, S. 1),“ gestrichen. 

6. § 7 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 wird der Punkt am Ende durch die Wörter „ wobei den 
Belangen von Menschen mit unterschiedlichen Behinderungen Rech-
nung zu tragen ist.“ ersetzt. 

b) In Absatz 2 Satz 1 werden nach dem Wort „Jahre“ die Wörter „gemäß 
Artikel 7 Absatz 2 der Richtlinie 2010/13/EU“ und nach dem Wort „ge-
troffenen“ die Wörter „und zukünftigen“ eingefügt sowie der Punkt 
am Ende durch die Wörter „ , die Verbindlichkeit der geplanten Maß-
nahmen und die dabei erzielten Fortschritte (Aktionspläne).“ ersetzt. 

c) Folgender Absatz 3 wird angefügt: 

„(3) Verlautbarungen, die entsprechend den landesrechtlichen Bestimmungen 
über das Verlautbarungsrecht verbreitet werden, sind den Umständen der Ver-
lautbarung entsprechend barrierefrei zu gestalten. Landesrechtliche Regelun-
gen bleiben unberührt.“ 

7. § 15 wird wie folgt geändert: 

a) Nach Absatz 3 wird folgender Absatz 4 eingefügt: 

„(4) Die in der ARD zusammengeschlossenen Landesrundfunkanstalten, das 
ZDF und das Deutschlandradio sind verpflichtet, den nach § 111a zuständigen 
Behörden die zur Berichterstattung nach Artikel 16 Absatz 3 der Richtlinie 
2010/13/EU erforderlichen Informationen und Unterlagen auf Verlangen zur 
Verfügung zu stellen. Gleiches gilt für nach Absatz 1 bis 3 verpflichtete private 
Fernsehveranstalter, die auf Verlangen die Informationen und Unterlagen der 
zuständigen Landesmedienanstalt zur Verfügung zu stellen haben. Diese leitet 
die Informationen und Unterlagen an die nach § 111a zuständigen Behörden 
weiter.“ 

b) Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 5. 

8. § 16 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 1 werden die Wörter „Rundfunkanstalten des Lan-
desrechts“ durch die Wörter „in der ARD zusammengeschlossenen 
Landesrundfunkanstalten, das ZDF und das Deutschlandradio“ er-
setzt. 

b) In Absatz 1 Satz 2 werden die Wörter „Landesmedienanstalt des Lan-
des zur Verfügung zu stellen haben, in dem die Zulassung erteilt 
wurde oder in dem der Fernsehveranstalter im Sinne des § 54 seinen 
Sitz, Wohnsitz oder in Ermangelung dessen seinen ständigen Aufent-
halt hat.“ durch die Wörter „zuständigen Landesmedienanstalt zur 
Verfügung zu stellen haben.“ ersetzt. 

c) Absatz 3 wird aufgehoben. 

9. § 21 wird aufgehoben. 

10. In § 29 Absatz 4 werden die Wörter „in den amtlichen Verkündungsblät-
tern der Länder jährlich zum 1. Januar“ durch die Wörter „in geeigneter 
Weise“ ersetzt. 

11. Dem § 30 wird folgender Absatz 8 angefügt: 

„(8) Soweit die in der ARD zusammengeschlossenen Landesrundfunkanstalten, 
das ZDF oder das Deutschlandradio Dienste anbieten, die den Zugang zu au-
diovisuellen Mediendiensten ermöglichen, finden von den Bestimmungen des 
5. Unterabschnitts des V. Abschnitts nur § 99a Absatz 1 Satz 1 und 2, Absatz 2, 
Absatz 3 Satz 1 sowie § 99c Absatz 1 Anwendung.“ 
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12. In § 52 Absatz 1 Satz 2 wird das Wort „bleibt“ durch die Wörter „sowie 
entsprechende Bestimmungen des Landesrechts für nicht bundesweit aus-
gerichtete Rundfunkprogramme bleiben“ ersetzt. 

13. Dem § 77 wird folgender Satz 5 angefügt: 

„Zur Vorbereitung der Berichterstattung nach Artikel 13 Absatz 4 der 
Richtlinie 2010/13/EU gilt § 15 Absatz 4 entsprechend.“ 

14. Nach § 99 wird folgender 5. Unterabschnitt eingefügt: 

„5. Unterabschnitt 

Dienste, die den Zugang zu audiovisuellen Mediendiensten ermöglichen 

§ 99a 

Barrierefreiheitsanforderungen, grundlegende Veränderungen und unverhält-
nismäßige Belastungen 

(1) Anbieter von Diensten, die den Zugang zu audiovisuellen Mediendiensten 
ermöglichen, gewährleisten den barrierefreien Zugang, gestalten die Auswahl 
der Angebote barrierefrei aus und unterstützen die barrierefreie Nutzung, so-
fern es sie nicht nach Maßgabe des Anhanges VI der Richtlinie (EU) 2019/882 
des Europäischen Parlaments und des Rats vom 17. April 2019 über die Barrie-
refreiheitsanforderungen für Produkte und Dienstleistungen (ABl. L 151 vom 7. 
Juni 2019, S. 70) unverhältnismäßig belastet oder es keine wesentliche Ände-
rung des Dienstes, der Zugang zu audiovisuellen Mediendiensten ermöglicht, 
erfordert, die zu einer grundlegenden Veränderung seiner Wesensmerkmale 
führt. Die Gewährleistung der Barrierefreiheit gemäß Satz 1 umfasst die Anfor-
derungen gemäß Anhang I Abschnitt III sowie Abschnitt IV Buchst. b der Richt-
linie (EU) 2019/882. Das Berufen auf eine unverhältnismäßige Belastung ist 
ausgeschlossen, wenn Anbieter nichteigene öffentliche oder private Mittel zur 
Verbesserung der Barrierefreiheit erhalten. 

(2) Die Anbieter von Diensten, die den Zugang zu audiovisuellen Mediendiens-
ten ermöglichen, nehmen eine Beurteilung vor, ob die Einhaltung der Barrie-
refreiheitsanforderungen nach Absatz 1 eine grundlegende Veränderung mit 
sich bringen oder zu einer unverhältnismäßigen Belastung führen würde. 

(3) Die Anbieter von Diensten, die den Zugang zu audiovisuellen Mediendiens-
ten ermöglichen, dokumentieren die Beurteilung nach Absatz 2 und bewahren 
alle einschlägigen Ergebnisse für einen Zeitraum von fünf Jahren nach der letz-
ten Erbringung des jeweiligen Dienstes, der den Zugang zu audiovisuellen Me-
diendiensten ermöglicht, auf. Sie übermitteln der zuständigen Landes-
medienanstalt auf Verlangen eine Kopie der Beurteilung nach Absatz 2. 

(4) Anbieter von Diensten, die den Zugang zu audiovisuellen Mediendiensten 
ermöglichen, die sich auf eine unverhältnismäßige Belastung berufen, nehmen 
die Beurteilung nach Absatz 2 erneut vor, wenn der Dienst verändert wird oder 
sie von der zuständigen Landesmedienanstalt dazu aufgefordert werden, min-
destens aber alle fünf Jahre. 

(5) Die Absätze 1 bis 4 finden auf Kleinstunternehmen gemäß Artikel 3 Num-
mer 23 der Richtlinie (EU) 2019/882 keine Anwendung. 

§ 99b 

Konformitätsvermutung, Mitteilungspflichten 

(1) Bei Diensten, die den Zugang zu audiovisuellen Mediendiensten ermögli-
chen, wird vermutet, dass sie den Barrierefreiheitsanforderungen nach § 99a 
Absatz 1 sowie den von den Landesmedienanstalten nach § 99e Absatz 1 erlas-
senen Satzungen und Richtlinien entsprechen, wenn sie  

a) harmonisierten Normen oder Teilen davon entsprechen, deren Fund-
stellen im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht worden 
sind, oder 
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b) den technischen Spezifikationen im Sinne von Artikel 15 Absatz 3 der 
Richtlinie 2019/882 oder Teilen davon entsprechen. 

(2) Bei Nichtkonformität ergreifen die Anbieter die erforderlichen Korrektur-
maßnahmen, um die Konformität der Dienste, die den Zugang zu audiovisuel-
len Mediendiensten ermöglichen, mit den geltenden Barrierefreiheits-
anforderungen herzustellen. Wenn diese den geltenden Barrierefreiheitsanfor-
derungen nicht genügen, unterrichten die Anbieter unverzüglich die zustän-
dige Landesmedienanstalt und die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten 
der Europäischen Union, in denen der Dienst erbracht wird, darüber. Dabei 
machen sie ausführliche Angaben, insbesondere über die Nichtkonformität 
und die ergriffenen Korrekturmaßnahmen. 

(3) Berufen sich Anbieter von Diensten, die den Zugang zu audiovisuellen Me-
diendiensten ermöglichen, auf eine unverhältnismäßige Belastung oder eine 
grundlegende Veränderung im Sinne des § 99a Absatz 1 Satz 1, übermitteln sie 
Informationen hierzu an die für die Überprüfung der Konformität der Dienst-
leistung zuständigen Behörden des Mitgliedstaats, in dem der betreffende 
Dienst erbracht wird. 

(4) Anbieter von Diensten, die den Zugang zu audiovisuellen Medien ermögli-
chen, erteilen der zuständigen Landesmedienanstalt auf deren Verlangen alle 
Auskünfte, die erforderlich sind, um die Konformität dieser Dienste mit den 
Barrierefreiheitsanforderungen nachzuweisen.  

§ 99c 

Informationspflichten 

(1) Anbieter von Diensten, die den Zugang zu audiovisuellen Mediendiensten 
ermöglichen, haben in barrierefreier Form für die Allgemeinheit in ihren All-
gemeinen Geschäftsbedingungen oder auf andere deutlich wahrnehmbare 
Weise anzugeben, wie sie die Barrierefreiheitsanforderungen nach § 99a Ab-
satz 1 erfüllen.  

(2) Die Angaben enthalten eine allgemeine Beschreibung dieser Dienste, eine 
Beschreibung und Erläuterung, die zur Nutzung dieser Dienste erforderlich 
sind, sowie die Angabe der zuständigen Landesmedienanstalt. Die Anbieter 
bewahren die Informationen so lange auf, wie sie diese Dienste anbieten. 

§ 99d 

Verbraucherschutz 

(1) Ein Verbraucher, der einen Dienst, der den Zugang zu audiovisuellen Me-
diendiensten ermöglicht, wegen einer Verletzung der Anforderungen aus den 
§§ 99a und 99c nicht oder nur eingeschränkt nutzen kann, kann bei der zustän-
digen Landesmedienanstalt beantragen, Maßnahmen zu ergreifen, um die Ein-
haltung der §§ 99a und 99c sicherzustellen. Die Landesmedienanstalt 
entscheidet durch Bescheid.  

(2) Der Verbraucher hat das Recht, gegen einen solchen Bescheid oder ein Un-
terlassen Rechtsbehelfe nach der Verwaltungsgerichtsordnung einzulegen. Er 
kann einen nach § 15 Absatz 3 des Behindertengleichstellungsgesetzes aner-
kannten Verband oder eine qualifizierte Einrichtung im Sinne des § 3 Absatz 1 
Nummer 1 des Unterlassungsklagengesetzes beauftragen, in seinem Namen 
oder an seiner Stelle die Landesmedienanstalten anzurufen oder einen Rechts-
behelf einzulegen. 

§ 99e 

Satzungen und Richtlinien, Berichtspflichten 

(1) Die Landesmedienanstalten können übereinstimmende Satzungen oder 
Richtlinien zur Durchführung oder Umsetzung delegierter Rechtsakte der Eu-
ropäischen Kommission, die aufgrund der Richtlinie (EU) 2019/882 ergehen, 
erlassen. 



 – 7 – 

(2) Zur Berichterstattung nach Artikel 33 Absatz 2 und Absatz 3 der Richtlinie 
(EU) 2019/882 übermitteln die Landesmedienanstalten den nach § 111a zustän-
digen Behörden rechtzeitig alle notwendigen Informationen und Unterlagen.“ 

15. § 103 wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 

„§ 103 

Freie Verbreitung“. 

b) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden die Wörter „Weiterverbreitung von bundesweit 
empfangbaren Angeboten“ durch die Wörter „Verbreitung bun-
desweit empfangbarer Fernsehprogramme“ ersetzt. 

bb) In Satz 2 wird das Wort „Weiterverbreitung“ jeweils durch das 
Wort „Verbreitung“ und das Wort „Angebote“ jeweils durch das 
Wort „Fernsehprogramme“ ersetzt. 

c) In Absatz 2 Satz 4 werden nach den Wörtern „Anforderungen des  
§ 3“ die Wörter „ , den Voraussetzungen des § 53 Absatz 1 Nummer 1 
bis 4, Absatz 2 und 3“ eingefügt. 

16. § 104 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

a) Nach Satz 2 wird folgender Satz 3 eingefügt: 

„Im Anwendungsbereich der §§ 99a bis 99e nehmen die Landesmedienanstal-
ten die Aufgaben der zuständigen Behörde nach Artikel 23 Absatz 2 der Richt-
linie (EU) Nummer 2019/882 wahr und informieren hierüber die Öffentlichkeit 
in geeigneter und barrierefreier Form.“ 

b) Im neuen Satz 4 werden die Wörter „Satz 1 und „2“ durch die Wörter 
„Die Sätze 1 bis 3“ ersetzt und nach dem Wort „Angebote“ die Wörter 
„sowie Dienste, die den Zugang zu audiovisuellen Mediendiensten 
ermöglichen,“ eingefügt. 

17. § 105 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) Satz 1 Nummer 8 werden die Wörter „mit Ausnahme von Medi-
enplattformen nach § 81 Absatz 6,“ angefügt. 

bb) In Satz 1 Nummer 9 werden nach dem Wort „Medienplattformen“ 
die Wörter „ , mit Ausnahme von Medienplattformen nach § 81 
Absatz 6,“ eingefügt. 

cc) Nach Satz 1 Nummer 11 wird folgende Nummer 11a eingefügt: 

„11a. Aufsicht über bundesweit angebotene Dienste, die den Zugang zu audi-
ovisuellen Mediendiensten ermöglichen, über die Einhaltung der Anforderun-
gen nach den §§ 99a bis 99d.“ 

b) In Absatz 2 Satz 1 wird das Wort „Plattformen“ durch das Wort „Me-
dienplattformen“ und der Punkt am Ende durch die Wörter„ mit Aus-
nahme von Medienplattformen nach § 81 Absatz 6.“ ersetzt. 

18. Dem § 109 wird folgender Absatz 6 angefügt: 

„(6) Die Landesmedienanstalten entwickeln, führen ein und aktualisieren 
regelmäßig geeignete Verfahren,  

1. um die Übereinstimmung der Dienste, die Zugang zu audiovisuellen Me-
diendiensten ermöglichen, mit den Anforderungen der §§ 99a bis 99d so-
wie den hierzu erlassenen Satzungen oder Richtlinien der Landesmedien-
anstalten zu kontrollieren,  
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2. um Beschwerden oder Berichten über diese Dienste nachzugehen, wonach 
diese den Anforderungen der §§ 99a bis 99d sowie den hierzu erlassenen 
Satzungen oder Richtlinien der Landesmedienanstalten nicht entsprechen, 

3. um zu kontrollieren, dass die notwendigen Korrekturmaßnahmen von dem 
Anbieter durchgeführt worden sind.“ 

19. In § 111 Absatz 1 werden die Wörter „Regulierungsbehörde für Telekom-
munikation“ jeweils durch das Wort „Bundesnetzagentur“ ersetzt. 

20. Nach § 111 wird folgender § 111a eingefügt: 

„§ 111a 

Berichtspflichten 

Die Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder bestimmen durch 
Beschluss eine oder mehrere Behörden zur Koordinierung rechtsverbindlicher 
Berichtspflichten gegenüber Stellen der Europäischen Union, zwischenstaatli-
chen Einrichtungen oder internationalen Organisationen im Anwendungsbe-
reich dieses Staatsvertrages. Die Behörden im Sinne des Satzes 1 arbeiten zur 
Erfüllung der Berichtspflichten mit den jeweils zuständigen Stellen des Bundes 
zusammen und übermitteln diesen alle zur Erfüllung der Berichtspflichten er-
forderlichen Informationen und Unterlagen. Solange keine Behörden nach Satz 
1 bestimmt sind, sind die nach § 16 Absatz 2 bestimmten Behörden zuständig.“ 

21. § 115 wird wie folgt geändert: 

a) Nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 wird folgende Nummer 2a eingefügt: 

„2a. entgegen § 7 Absatz 2 seiner Berichtspflicht nicht nachkommt,“ 

b) Nach Absatz 1 Satz 2 Nummer 23 wird folgende Nummer 23a einge-
fügt: 

„23a. entgegen § 76 in Verbindung mit § 7 Absatz 2 seiner Berichtspflicht nicht 
nachkommt,“ 

c) Nach Absatz 1 Satz 2 Nummer 47 werden folgende Nummern 47a bis 
47d eingefügt: 

„47a. entgegen § 99a Absatz 1 nicht den barrierefreien Zugang gewähr-
leistet, die Auswahl der Angebote nicht barrierefrei ausgestaltet oder die 
barrierefreie Nutzung nicht unterstützt, soweit keine unverhältnismäßige 
Belastung oder eine grundlegende Veränderung vorliegt, 

47b. entgegen § 99a Absatz 2 keine Beurteilung vornimmt, ob die Einhal-
tung der Barrierefreiheitsanforderungen nach § 99a Absatz 1 eine grund-
legende Veränderung mit sich bringen oder zu einer unverhältnismäßigen 
Belastung führen würde, 

47c. entgegen § 99a Absatz 3 die Beurteilung nach § 99a Absatz 2 nicht 
dokumentiert oder die einschlägigen Ergebnisse nicht für einen Zeitraum 
von fünf Jahren nach der letzten Erbringung des jeweiligen Dienstes, der 
den Zugang zu audiovisuellen Mediendiensten ermöglicht, aufbewahrt, 

47d. entgegen § 99c nicht in barrierefreier Form für die Allgemeinheit in 
den Allgemeinen Geschäftsbedingungen oder auf andere deutlich wahr-
nehmbare Weise angibt, wie die Barrierefreiheitsanforderungen nach  
§ 99a Absatz 1 erfüllt werden,“. 

22. Nach § 121 wird folgender § 121a eingefügt: 

„§ 121a 

Übergangsbestimmung für Dienste, die den Zugang zu audiovisuellen Medi-
endiensten ermöglichen 

(1) §§ 99a bis 99d gelten für Dienste, die den Zugang zu audiovisuellen 
Mediendiensten ermöglichen, wenn diese Dienste für den Verbraucher 
nach dem 27. Juni 2025 angeboten oder erbracht werden. 
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(2) Anbieter von Diensten, die den Zugang zu audiovisuellen Medien-
diensten ermöglichen, können bis zum 27. Juni 2030 diese Dienste weiter-
hin unter Einsatz von Produkten erbringen, die bereits vor dem 28. Juni 
2025 zur Erbringung dieser oder ähnlicher Dienste rechtmäßig eingesetzt 
wurden. Vor dem 28. Juni 2025 geschlossene Verträge über solche Dienste 
dürfen bis zu ihrem Ablauf, allerdings nicht länger als fünf Jahre ab diesem 
Datum, unverändert fortbestehen.“ 

Artikel 2 

Änderung des Jugendmedienschutz-Staatsvertrages 

Der Jugendmedienschutz-Staatsvertrag vom 10. bis 27. September 2002, zu-
letzt geändert durch den Staatsvertrag zur Modernisierung der Medienord-
nung in Deutschland vom 14. bis 28. April 2020, wird wie folgt geändert: 

1. Dem § 2 Absatz 1 wird folgender Satz 4 angefügt: 

„Im Anwendungsbereich der Richtlinie 2010/13/EU gilt dieser Staatsvertrag für 
Anbieter von Video-Sharing-Diensten, wenn sie nach den Vorschriften des Te-
lemediengesetzes in Deutschland niedergelassen sind; im Übrigen gelten Satz 
1 bis 3.“ 

2. § 4 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Satz 1 Nummer 11 wird wie folgt gefasst: 

„11. in die Liste jugendgefährdender Medien nach § 18 Absatz 1 des Jugend-
schutzgesetzes aufgenommen sind und eine Feststellung nach § 18 Absatz 5 
des Jugendschutzgesetzes oder eine bejahende Einschätzung nach § 18 Absatz 
6 des Jugendschutzgesetzes erfolgt ist oder sie mit einem in diese Liste aufge-
nommenen Werk, für das eine Feststellung nach § 18 Absatz 5 des Jugend-
schutzgesetzes oder eine bejahende Einschätzung nach § 18 Absatz 6 des 
Jugendschutzgesetzes erfolgt ist, ganz oder im Wesentlichen inhaltsgleich 
sind.“ 

b) Absatz 2 Satz 1 Nr. 2 wird wie folgt gefasst: 

„2. in die Liste jugendgefährdender Medien nach § 18 Absatz 1 des Jugend-
schutzgesetzes aufgenommen sind, ohne das eine Feststellung nach § 18 Ab-
satz 5 des Jugendschutzgesetzes oder eine bejahende Einschätzung nach § 18 
Absatz 6 des Jugendschutzgesetzes erfolgt ist oder sie mit einem in diese Liste 
aufgenommenen Werk, für das keine Feststellung nach § 18 Absatz 5 des Ju-
gendschutzgesetzes oder bejahende Einschätzung nach § 18 Absatz 6 des Ju-
gendschutzgesetzes erfolgt ist, ganz oder im Wesentlichen inhaltsgleich sind, 
oder“. 

3. § 24 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Nummer 1 Buchst. l) wird wie folgt gefasst: 

„l. nach § 4 Absatz 1 Satz 1 Nr. 11 in die Liste jugendgefährdender Medien 
nach § 18 Absatz 1 des Jugendschutzgesetzes aufgenommen sind und eine 
Feststellung nach § 18 Absatz 5 des Jugendschutzgesetzes oder eine bejahende 
Einschätzung nach § 18 Absatz 6 des Jugendschutzgesetzes erfolgt ist oder die 
mit einem in diese Liste aufgenommenen Werk, für das eine Feststellung nach 
§ 18 Absatz 5 des Jugendschutzgesetzes oder eine bejahende Einschätzung 
nach § 18 Absatz 6 des Jugendschutzgesetzes erfolgt ist, ganz oder im Wesent-
lichen inhaltsgleich sind,“. 

b) Absatz 1 Nummer 3 wird wie folgt gefasst: 

„3. entgegen § 4 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 und Satz 2 Angebote verbreitet 
oder zugänglich macht, die in die Liste jugendgefährdender Medien nach § 18 
Absatz 1 des Jugendschutzgesetzes aufgenommen sind, ohne das eine Feststel-
lung nach § 18 Absatz 5 des Jugendschutzgesetzes oder eine bejahende Ein-
schätzung nach § 18 Absatz 6 des Jugendschutzgesetzes erfolgt ist oder die mit 
einem in dieser Liste aufgenommenen Werk, für das keine Feststellung nach  
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§ 18 Absatz 5 des Jugendschutzgesetzes oder bejahende Einschätzung nach  
§ 18 Absatz 6 des Jugendschutzgesetzes erfolgt ist, ganz oder im Wesentlichen 
inhaltsgleich sind,“. 

c) In Absatz 1 Nummer 5 werden die Wörter „und Absatz 6“ und „oder 
Teleshopping“ gestrichen. 

d) In Absatz 1 Nummer 6 wird die Angabe „Satz 2 und Absatz 6“ durch 
die Angabe „Satz 3“ ersetzt. 

e) In Absatz 1 Nummer 7 wird die Angabe „Satz 3 und Absatz 6“ durch 
die Angabe „Satz 4“ ersetzt. 

Artikel 3 

Kündigung, Inkrafttreten, Neubekanntmachung 

(1) Für die Kündigung der in den Artikeln 1 und 2 geänderten Staatsverträge 
sind die dort jeweils vorgesehenen Kündigungsvorschriften maßgebend. 

(2) Dieser Staatsvertrag tritt am Tag nach der Hinterlegung der letzten Ratifi-
kationsurkunde in Kraft. Sind bis zum 31. Dezember 2022 nicht alle Ratifikati-
onsurkunden bei der oder dem Vorsitzenden der Konferenz der Regie-
rungschefinnen und Regierungschefs der Länder hinterlegt, wird der Staats-
vertrag gegenstandslos. 

(3) Die oder der Vorsitzende der Konferenz der Regierungschefinnen und Re-
gierungschefs der Länder teilt den Ländern die Hinterlegung der Ratifikations-
urkunden mit. 

(4) Die Länder werden ermächtigt, den Wortlaut des Medienstaatsvertrages 
und des Jugendmedienschutz-Staatsvertrages in der Fassung, die sich aus den 
Artikeln 1 und 2 ergibt, mit neuem Datum bekannt zu machen. 
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